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2216/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller, Barbara Neßler,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 20.01.2022 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 20.01.2022 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Mutterschutzgesetz 1979 geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221/1979, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 212/2021, wird wie folgt geändert: 

 

 1. In § 2a Abs. 2 entfällt der Punkt am Ende der Ziffer 11.  

(2) Bei dieser Ermittlung und Beurteilung sind 
insbesondere Art, Ausmaß und Dauer der Einwirkung auf 
und Belastung für werdende bzw. stillende Mütter durch 

 1. … 

 (2) Bei dieser Ermittlung und Beurteilung sind 
insbesondere Art, Ausmaß und Dauer der Einwirkung auf 
und Belastung für werdende bzw. stillende Mütter durch 

 1. … 

 11. Arbeiten in Druckluft (Luft mit einem Überdruck 
von mehr als 0,1 bar), insbesondere in 
Druckkammern und beim Tauchen. 

  11. Arbeiten in Druckluft (Luft mit einem Überdruck 
von mehr als 0,1 bar), insbesondere in 
Druckkammern und beim Tauchen. 

zu berücksichtigen.  zu berücksichtigen. 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008464



